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ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Riesa

ANLAGENVERZEICHNIS

1. Bilanz zum 31. Dezember 2022

2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

3. Anhang für das Geschäftsjahr 2022

4. Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2022

(zusammengefasster Lagebericht 2022)

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften vom 1. Januar 2017

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen
in Höhe von + / - einer Einheit (TEUR, EUR, % usw.) auftreten.

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und
personenbezogenen Hauptwörtern das generische Maskulinum verwendet. Die gewählte
Schreibweise bezieht sich jedoch immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse

Personen.
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ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Riesa

A. PRÜFUNGSAUFTRAG 

Die Geschäftsführung der ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH (nachfolgend auch "ESF"
oder "Gesellschaft") hat uns aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung mit
der gesetzlichen Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 unter Einbezie-
hung der zugrunde liegenden Buchführung und des zusammengefassten Lageberichts
beauftragt.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an-
wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von
Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.).

Dieser Prüfungsbericht richtet sich an die ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH.

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirt-
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" zugrunde, deren
Geltung auch im Verhältnis zu Dritten vereinbart ist. Die Höhe unserer Haftung bestimmt
sich nach § 323 Abs. 2 HGB.
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ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Riesa

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 

I. Lage des Unternehmens

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Bei der Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter sind aus unserer Sicht folgende Kern-
aussagen hervorzuheben:

 Im abgelaufenen Geschäftsjahr verbuchte Feralpi Stahl einen konsolidierten Umsatz von

911,7 Mio. EUR nach zuletzt 675,3 Mio. EUR im Vorjahr, was einen Zuwachs von 35 %

darstellt. Der Anstieg der Umsatzerlöse ist überwiegend auf die stark gestiegenen Ab-

satzpreise zurückzuführen.

 Auch zum Bilanzstichtag 2022 verzeichnete die ESF eine gefestigte Kapitalstruktur. We-

gen der überwiegenden Thesaurierung der Überschüsse in früheren Jahren liegt die Ei-

genkapitalquote auf einem hohen Niveau. Die Eigenkapitalquote ist wegen des Anstiegs

des Eigenkapitals durch die gleichzeitig angestiegene Bilanzsumme zum Bilanzstichtag

von 62 % auf 68 % gestiegen. Der Verschuldungsgrad lag demzufolge zum Bilanzstich-

tag bei 47 %. 

 Im Geschäftsjahr 2022 wurden bei der ESF 53,2 Mio. EUR in Sachanlagen, überwie-

gend in den Maschinenpark investiert.

 Die Guthaben bei Kreditinstituten der ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH betrugen zum

Bilanzstichtag 123,9 Mio. EUR. Dies repräsentiert eine Erhöhung der Guthaben bei Kre-

ditinstituten der ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH um 75,7 Mio. EUR im Vergleich zum

Vorjahr. Zur Optimierung des Cash Managements im ESF Konzern besteht ein Cash

Pooling innerhalb des Konzerns für die deutschen Gesellschaften. 

 Die Bilanzsumme der ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH betrug zum Bilanzstichtag

517,4 Mio. EUR (Vorjahr: 398 Mio. EUR). Insbesondere hat die Erhöhung des Sachanla-

gevermögens und des Bestands an liquiden Mitteln zu der Erhöhung der Bilanzsumme

geführt.
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ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Riesa

Voraussichtliche Entwicklung

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei
denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In
diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Aspekte hinzuweisen:

 Für das Jahr 2023 erwartet die Geschäftsführung entsprechend der Entwicklungen in den
ersten Monaten des Jahres, geringere Erlöspreise wie auch geringere Rohstoff- und
Schrottpreise, jedoch höhere Energiepreise im Vergleich zum Berichtsjahr.

 Die Geschäftsführung geht weiterhin davon aus, dass resultierend aus der geplanten
steigenden Produktionsmenge und der leicht reduzierten prognostizierten Umsätze im
Jahr 2023, der Jahresüberschuss aufgrund der leicht steigenden Kosten der Rohstoffe
auf dem Beschaffungsmarkt geringer ausfallen wird als im Berichtsjahr.

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen entspricht
der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft und stellt die zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen
Chancen und Risiken zutreffend dar.

II. Unregelmäßigkeiten

Sonstige Unregelmäßigkeiten

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir Folgendes festgestellt:

Die Berichtsgesellschaft ist gemäß § 1 Nr. 3 Drittelbeteiligungsgesetz (DrittelbG) verpflichtet,
einen Aufsichtsrat nach Maßgabe des Gesetzes zu bilden. Ein Aufsichtsrat wurde im Be-
richtszeitraum und bis zur Abgabe des Prüfungsurteils nicht gebildet.

Entgegen den §§ 36, 52 Abs.2 GmbHG wurden keine Zielgrößen in Bezug auf den Frauen-
anteil im Aufsichtsrat und in der Geschäftsführung sowie in den beiden Führungsebenen un-
terhalb der Geschäftsführung festgelegt. 
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ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Riesa

C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH, Riesa

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH, Riesa, – beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus ha-
ben wir den zusammengefassten Lagebericht der ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH,
Riesa, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen,
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum
31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 und vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser zusammengefasste Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Riesa

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unse-
res Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-
abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den
zusammengefassten Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses,
der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen,
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-
chen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
(d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern
ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen.
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie
dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-
gebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-
setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-
gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung
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ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Riesa

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen
Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen
im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtümern ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der un-
sere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-
ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-
geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen
können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im

Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-
langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultieren-
de wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko,
dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt
werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-
trollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe-
nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
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ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Riesa

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht,
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentli-
che Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-
hörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unse-
res Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstä-
tigkeit nicht mehr fortführen kann.

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft vermittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-
entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Anga-
ben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts-
orientierten Angaben abweichen.
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ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Riesa

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unse-
rer Prüfung feststellen.

Riesa, 24. März 2023

RINKE TREUHAND GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Clemens Dornseifer gez. René Schut

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer"
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ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Riesa

D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß der §§ 316 ff. HGB die Buchfüh-
rung und den Jahresabschluss, und den Jahresabschluss sowie den Lagebericht auf die
Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geprüft.

Der Jahresabschluss besteht aus Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang.

Die Prüfung der Einhaltung anderer Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der
Abschlussprüfung, als sich aus ihnen üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresab-
schluss und den Lagebericht ergeben.

Insbesondere war Gegenstand unseres Auftrags weder die Aufdeckung und Aufklärung
strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen,
noch die Aufdeckung und Aufklärung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ord-
nungswidrigkeiten sowie von bedeutsamen Schwächen des nicht rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir je-
doch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung we-
sentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden.

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die dazu
eingerichteten Kontrollen und die uns gegenüber gemachten Angaben die Verantwortung
tragen.

Unsere Prüfung erstreckt sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand
des geprüften Unternehmens zugesichert werden kann.

Wir haben die Prüfung mit Unterbrechungen in der Zeit von Dezember 2022 (Vorprüfung)
bis März 2023 durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der
Geschäftsführung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern erteilt worden. Die
Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit von Buchführung und Jahresabschluss sowie
den Lagebericht schriftlich bestätigt.
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ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Riesa

Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfung haben wir entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen und uns dabei von nachfolgend beschrie-
benen Zielsetzungen leiten lassen:

Das Ziel unserer Abschlussprüfung besteht darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan-
gen, dass der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten und un-
beabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Hinreichende Sicherheit stellt ein hohes Maß an
Sicherheit dar, ist aber keine Garantie, dass eine wesentliche falsche Darstellung stets auf-
gedeckt wird. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte,
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffe-
nen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Un-
richtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken und Fälschungen bzw. das Au-
ßerkraftsetzen von internen Kontrollen beinhalten können.

Auf Grundlage der Prüfungsnachweise ziehen wir zudem Schlussfolgerungen, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen und Gegebenheiten besteht, die
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-
cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Anga-
ben im Jahresabschluss und des Lageberichts aufmerksam zu machen, oder, falls diese An-
gaben unangemessen sind, unsere Prüfungsurteile zu modifizieren.

Während der gesamten Abschlussprüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und be-
wahren eine kritische Grundhaltung. Im Rahmen unserer Prüfung beurteilen wir die Ange-
messenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden
sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängen-
den Angaben. Unsere Prüfung umfasst weiterhin die Würdigung der Gesamtdarstellung,
des Aufbaus und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben, sowie ob
der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage vermittelt.

Unsere Prüfung des Lageberichts ist in die Prüfung des Jahresabschlusses integriert. Wir
beurteilen den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. Auf Grundla-
ge unseres Verständnisses der von den gesetzlichen Vertretern als notwendig erachteten
Vorkehrungen und Maßnahmen haben wir angemessene Prüfungshandlungen geplant, je-
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doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Vorkehrungen und
Maßnahmen abzugeben. 

Wir haben Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durchgeführt. Dabei haben wir insbesondere die
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nachvollzogen und deren Vertretbarkeit sowie
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben beurteilt. Ein eigenständiges
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben und den zugrunde liegenden Annahmen
haben wir damit nicht abgegeben, da ein erhebliches unvermeidbares Risiko besteht, dass
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. Unser
Prüfungsurteil betrifft den Lagebericht als Ganzes und stellt kein eigenständiges Prüfungs-
urteil zu einzelnen Angaben im Lagebericht dar.

Unter Beachtung dieser Grundsätze haben wir folgendes Prüfungsvorgehen entwickelt:

Der Prüfungsplanung lagen unser Verständnis des Geschäftsumfelds sowie des für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystems und der für die Prüfung
des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen zugrunde. Auf Grundlage un-
serer Einschätzung der Prozessabläufe und implementierten Kontrollen sowie der daraus
abgeleiteten Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss haben wir Prü-
fungshandlungen durchgeführt und ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise
eingeholt. 

Auf Basis unserer Risikoeinschätzung und unserer Kenntnis der Geschäftsprozesse haben
wir zunächst kontrollbasierte Prüfungshandlungen vorgenommen. In Abhängigkeit von unse-
rer Beurteilung der Wirksamkeit ausgewählter rechnungslegungsbezogener Kontrollmaß-
nahmen haben wir analytische Prüfungshandlungen, toolgestützte Datenanalysen sowie in
durch bewusste Auswahl/mathematisch-statistische Verfahren gezogenen Stichproben Ein-
zelfallprüfungen zur Beurteilung von Einzelsachverhalten durchgeführt. Unsere Beurteilung
der Wirksamkeit ausgewählter rechnungslegungsbezogener Kontrollmaßnahmen stellt kein
Gesamturteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft als Ganzes dar.

Unsere Prüfungsstrategie hat zu folgenden Prüfungsschwerpunkten geführt:

 Abgrenzung zwischen Instandhaltungen und Aktivierung von Anlagevermögen

 Bewertung der Vorräte

 Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen

 Umsatzrealisierung

 Prüfung des Lageberichts

Zur Prüfung des Nachweises der weiteren Vermögens- und Schuldposten der Gesellschaft
ergeben sich folgende Anmerkungen: 
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An der körperlichen Bestandsaufnahme haben wir beobachtend teilgenommen.

Durch die Einholung von Saldenbestätigungen überzeugten wir uns von der zutreffenden Bi-
lanzierung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Von Kreditinstituten wurden Bankbestätigungen eingeholt.

Rechtsanwaltsbestätigungen über Rechtsstreitigkeiten sowie Bestätigungen des Steuerbe-
raters zu eventuellen steuerlichen Risiken wurden eingeholt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise bei der Prüfung des Jah-
resabschlusses zum 31. Dezember 2022 und der Beurteilung des Lageberichts der ESF
Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für
unsere Prüfungsurteile zu dienen. 

E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

Grundlagen und Ordnungsmäßigkeit der Buchführung

Unsere Prüfung ergab in allen wesentlichen Belangen die formale und materielle Ordnungs-
mäßigkeit der Buchführung. Die neben der Buchführung aus weiteren Unterlagen entnom-
menen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht abgebildet worden.

Bei unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Gesellschaft getroffenen orga-
nisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der verarbeiteten
rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem
(IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang entsprechende, angemessene Regelungen
zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buch-
führung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen
erfahren. 

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH, bestehend aus Bilanz,
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang zum 31. Dezember 2022, ist unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Von den größenabhängigen
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Erleichterungen für die Aufstellung des Jahresabschlusses wurde Gebrauch gemacht.

Die uns vorgelegte Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung ist ordnungsgemäß aus der
Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte
wurden ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. 

Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Bewertung und Ausweis sind in allen wesentlichen
Belangen beachtet worden.

In dem von der Gesellschaft aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz sowie die Gewinn-
und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend
erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang
übernommenen Angaben zu Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind in allen wesentli-
chen Belangen vollständig und zutreffend dargestellt.

Im Hinblick auf die Einbeziehung des Jahresabschlusses der Gesellschaft in den Konzern-
abschluss der ESF als Mutterunternehmen, hat die Gesellschaft von der Befreiungsvor-
schrift des § 285 Nr. 17 letzter Satz HGB Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss entspricht nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belan-
gen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Lagebericht

Der zusammengefasste Lagebericht steht in allen wesentlichen Belangen in Einklang mit
dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und entspricht
den gesetzlichen Vorschriften. Der Lagebericht vermittelt eine zutreffende Vorstellung von
der Lage des Unternehmens und stellt die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen
Entwicklung zutreffend dar. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sowie weiterer gesetzli-
cher Vorschriften sind vollständig und zutreffend.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft vermittelt.
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Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind zutreffend im Anhang dargestellt und
wurden unverändert zum Vorjahr angewendet. 
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F. SCHLUSSBEMERKUNG

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts der ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH, Riesa, für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzli-
chen Vorschriften. Dem Prüfungsbericht liegen die „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung
von Prüfungsberichten“ (IDW PS 450 n. F.) zu Grunde.

Eine Verwendung des unter Abschnitt C. wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außer-
halb des Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen
oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestä-
tigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen)
bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk
zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Riesa, 24. März 2023

RINKE TREUHAND GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Clemens Dornseifer René Schut
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH, Riesa

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A

31.12.2022 31.12.2021
€ €

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Lizenzen 2.105.342,21 2.770.250,72

2.105.342,21 2.770.250,72

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten 36.416.811,08 35.382.301,87

2. Technische Anlagen und Maschinen 91.120.377,76 75.695.014,26

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.975.803,79 6.179.045,38

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 42.812.502,08 20.842.995,10

177.325.494,71 138.099.356,61

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 6.395.167,53 6.395.167,53

2. Beteiligungen 5.112,92 5.112,92

6.400.280,45 6.400.280,45

185.831.117,37 147.269.887,78

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 35.310.962,51 46.117.217,43

2. Unfertige Erzeugnisse 22.941.603,00 8.077.625,00

3. Fertige Erzeugnisse und Waren 76.139.889,00 87.836.468,00

4. Geleistete Anzahlungen 341.339,54 434.010,00

134.733.794,05 142.465.320,43

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 38.161.554,24 41.441.624,37

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 17.273.850,40 7.497.687,26

3. Sonstige Vermögensgegenstände 16.495.794,44 10.381.426,19

71.931.199,08 59.320.737,82

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 123.860.786,83 48.135.565,59

330.525.779,96 249.921.623,84

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 533.562,91 266.958,96

D. AKTIVE LATENTE STEUERN 525.642,00 549.035,00

517.416.102,24 398.007.505,58

P A S S I V A

31.12.2022 31.12.2021
€ €

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital 11.000.000,00 11.000.000,00

II. Kapitalrücklage 28.935,16 28.935,16

III. Gewinnrücklagen

Andere Gewinnrücklagen 11.799.383,25 11.799.383,25

11.799.383,25 11.799.383,25

IV. Gewinnvortrag 207.269.878,85 154.725.961,30

V. Jahresüberschuss 122.044.418,58 67.543.917,55

352.142.615,84 245.098.197,26

B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen 30.564.201,83 20.447.300,00

2. Sonstige Rückstellungen 15.599.752,45 9.601.145,00

46.163.954,28 30.048.445,00

C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 14.761.324,31 36.322,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 92.221.943,77 104.209.168,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.299.752,86 5.992.585,71
4. Sonstige Verbindlichkeiten 7.826.511,18 12.622.786,21

- davon aus Steuern: € 460.164,70 (Vorjahr: € 4.688.280,26)
119.109.532,12 122.860.863,32

517.416.102,24 398.007.505,58
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ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH, Riesa

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

2022 2021
€ €

1. Umsatzerlöse 850.049.687,12 638.391.261,87

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an
fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3.167.399,00 52.412.468,00

3. Andere aktivierte Eigenleistungen 2.633.065,37 1.089.508,99

4. Gesamtleistung 855.850.151,49 691.893.238,86

5. Sonstige betriebliche Erträge 1.343.112,43 2.776.602,65
- davon Erträge aus Währungsumrechnung: €

12.607,65 (Vorjahr: € 22.870,44)

6. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren -534.187.975,48 -463.840.174,77

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -8.288.518,44 -8.285.821,64

-542.476.493,92 -472.125.996,41

7. Rohergebnis 314.716.770,00 222.543.845,10

8. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -35.386.848,08 -34.154.962,42

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung -7.254.081,46 -6.793.970,04
- davon aus Altersversorgung: € 39.484,97

(Vorjahr: € 35.852,03)

-42.640.929,54 -40.948.932,46

9. Abscheibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen -14.479.489,57 -13.805.588,88

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen -84.114.986,74 -71.650.135,26
- davon Aufwendungen aus

Währungsumrechnungen: € 10.321,20 (Vorjahr: € 
7.478,65)

11. Betriebsergebnis 173.481.364,15 96.139.188,50

12. Erträge aus Gewinnabführungverträgen 2.501.234,26 1.971.489,32

13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 368.860,76 0,00

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -609.798,46 -1.538.837,92
- davon Aufwendungen aus der Abzinsung: €

18.001,00 (Vorjahr: € 19.860,00)

15. Finanzergebnis 2.260.296,56 432.651,40

16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -53.489.594,79 -28.838.358,32
- latente Steuern: € 23.393,00 (Vorjahr: €

207.859,00)

17. Ergebnis nach Steuern 122.252.065,92 67.733.481,58

18. Sonstige Steuern -207.647,34 -189.564,03

19. Jahresüberschuss 122.044.418,58 67.543.917,55
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ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH, Riesa

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN NETTOBUCHWERTE

1. Jan. 2022 Zugänge Umbuchungen Abgänge 31. Dez. 2022 1. Jan. 2022 Zugänge Abgänge 31. Dez. 2022 31. Dez. 2022 31. Dez. 2021
€ € € € € € € € € € €

IMMATERIELLE
VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Entgeltlich erworbene Lizenzen 6.998.606,80 126.174,50 38.620,24 0,00 7.163.401,54 4.228.356,08 829.703,25 0,00 5.058.059,33 2.105.342,21 2.770.250,72

6.998.606,80 126.174,50 38.620,24 0,00 7.163.401,54 4.228.356,08 829.703,25 0,00 5.058.059,33 2.105.342,21 2.770.250,72

SACHANLAGEN
Grundstücke und Bauten 70.896.317,19 2.102.714,67 458.353,76 0,00 73.457.385,62 35.514.015,32 1.526.559,22 0,00 37.040.574,54 36.416.811,08 35.382.301,87
Technische Anlagen und Maschinen 246.099.525,24 12.066.801,88 13.424.171,15 212.650,00 271.377.848,27 170.404.510,98 10.027.580,03 174.620,50 180.257.470,51 91.120.377,76 75.695.014,26
Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung 25.628.315,57 3.034.390,16 82.395,92 1.297.729,51 27.447.372,14 19.449.270,19 2.095.647,07 1.073.348,91 20.471.568,35 6.975.803,79 6.179.045,38
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im

Bau 20.842.995,10 35.973.048,05 -14.003.541,07 0,00 42.812.502,08 0,00 0,00 0,00 0,00 42.812.502,08 20.842.995,10

363.467.153,10 53.176.954,76 -38.620,24 1.510.379,51 415.095.108,11 225.367.796,49 13.649.786,32 1.247.969,41 237.769.613,40 177.325.494,71 138.099.356,61

FINANZANLAGEN
Anteile an verbundenen Unternehmen 6.395.167,53 0,00 0,00 0,00 6.395.167,53 0,00 0,00 0,00 0,00 6.395.167,53 6.395.167,53

Beteiligungen 5.112,92 0,00 0,00 0,00 5.112,92 0,00 0,00 0,00 0,00 5.112,92 5.112,92

6.400.280,45 0,00 0,00 0,00 6.400.280,45 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400.280,45 6.400.280,45

376.866.040,35 53.303.129,26 0,00 1.510.379,51 428.658.790,10 229.596.152,57 14.479.489,57 1.247.969,41 242.827.672,73 185.831.117,37 147.269.887,78

Anlage zum Anhang | Seite 1
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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